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 ie geht es der Erde? Wo sind die Belastungs -
grenzen des Planeten erreicht oder sogar über-

schritten? Mit diesen Fragen beschäftigen sich aktuell die 
weltweit renommiertesten Wissenschafter. Ihre For-
schungsresultate zeigen: Aus dem Ruder gelaufen ist die 
Welt beim Klimawandel, beim Verlust der Biodiversität 
sowie beim Eintrag von Stickstoff und Phosphor. In ande-
ren Bereichen, zum Beispiel beim Wasserverbrauch, liegt 
die Erde noch unterhalb der Belastungsgrenze. 

Die globale Sicht macht klar: Wir müssen den Klima-
wandel reduzieren. Gleichzeitig müssen wir dringend 

den Verlust der Biodiversität stoppen. Massnahmen gegen 
den Klimawandel sollten daher keinesfalls den Verlust 
der biologischen Vielfalt weiter beschleunigen. 

Das gilt auch für die Schweiz. Der Umweltbericht 
2015 des Bundesrates hält denn auch fest, dass die Prio-
ritäten nicht nur beim Klimaschutz, sondern auch bei der 
Biodiversität und beim Umgang mit natürlichen Ressour-
cen liegen. Die Förderung erneuerbarer Energien steht 
somit keineswegs über dem Erhalt der biologischen Viel-
falt. Trotzdem versuchen Politiker, Ämter und Interessen-
organisationen immer wieder den Eindruck zu erwecken, 

Vögel im Gegenwind
Problematische Windanlagen. Aktuell stehen in der Schweiz 34 grosse Windenergieanlagen. Viele weitere sind  
geplant. Doch darf man erneuerbare Energien auf Kosten der Natur und der Biodiversität ausbauen? Der SVS/BirdLife 
Schweiz meint nein, und setzt sich dafür ein, dass Windanlagen nur an Orten zu stehen kommen, wo sie keine  
Naturwerte tangieren. Werner Müller
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Werden Windanlagen am falschen 
Ort gebaut, kann es zu regelmäs-
sigen Kollisionen mit Vögeln kom-

men. Dies ist allerdings nur ein 
Problem von vielen.
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Gastvögeln und Wasser- und Zugvogelreservaten, sowie 
eine für den Vogelzug. Die Karten und die begleitenden 
erläuternden Berichte werden allerdings nur als Empfeh-
lungen behandelt und haben keine Rechtskraft. 

Bei den Brut- und Gastvögeln werden Empfehlungen 
formuliert, wie gross die Minimalabstände zu den Brut-
plätzen sein müssten. Zudem sind Ausschlussgebiete auf-
geführt, in denen das Konfliktpotenzial sehr gross ist: An 
grossen Winterschlafplätzen des Rotmilans mit über 100 
Vögeln beispielsweise soll im Umkreis von 5 Kilometern 
keine Windanlage stehen. Für Brutvorkommen hingegen 
gibt es keine Empfehlung. Zum Vergleich: In Deutschland 
betragen die Abstandsvorschriften um jeden Horst des 
Rotmilans 1,5 Kilometer; hinzu kommt ein Prüfbereich 
von 4 Kilometern. 

Bei der Konfliktpotenzialkarte zum Vogelzug sind 
nur die Wasser- und Zugvogelreservate als Ausschlussge-
biete mit grossem Konfliktpotenzial eingezeichnet. Aus-
ser diesen 0,5 Prozent der Landesfläche wurden keine 
weiteren Ausschlussgebiete ausgewiesen, obwohl sich Vö-
gel auf dem Frühlings- oder Herbstzug regional oder lo-
kal sehr stark konzentrieren können und Windanlagen 
an Stellen mit Zugkonzentrationen problematisch sind.

Kumulative Effekte
Der SVS/BirdLife Schweiz ist der Meinung, dass es 

auch in der Schweiz klare und verbindliche Ausschluss-
gebiete für Windanlagen braucht – und zwar für alle 
Bedrohungen, die von Windanlagen auf die Biodiversität 
ausgehen. Dabei sind auch die kumulierten Auswirkun-
gen zu berücksichtigen. Ein Beispiel: Werden im Jura auf 
fast allen Flächen mit Brutvorkommen von Heidelerchen 
Windanlagen gebaut, verschwindet wegen dem einzel-
nen Windpark immer «nur» ein Teil des Bestandes – ge-
samthaft wird die Population aber zerstört. Zweites Bei-
spiel: Ein Zugvogel, der von Nordeuropa nach Südspanien 
und zurück fliegen muss, kommt heute an Hunderten 

von Windanlagen vorbei. Als Fazit daraus gibt es für den 
SVS/BirdLife Schweiz nur einen Schluss: Viele der geplan-
ten Windanlagen sind bei richtiger Beurteilung nicht be-
willigungsfähig, weil sie zu viel Natur und Landschaft 
zerstören. Doch nur zu oft werden die Abklärungen zu 
wenig genau durchgeführt, und es wird viel zu früh um 
Ersatzmassnahmen oder Regelungen beim künftigen  
Betrieb gefeilscht. 

Der SVS/BirdLife Schweiz ist erst dann bereit, über sol-
che Massnahmen zu diskutieren, wenn vorab eine saube-
re Umweltverträglichkeitsprüfung ergeben hat, dass ein 
Windpark überhaupt bewilligungsfähig ist.  

Fragwürdige Ersatzmassnahmen
Mit Ersatzmassnahmen wird derzeit viel Schindlude-

rei getrieben. Firmen und Behörden, die einen Windpark 
bauen wollen, versuchen, die Diskussion möglichst rasch 
von der Bewilligungsfähigkeit auf die Ersatzmassnah-
men zu lenken. So werden Ersatzmassnahmen wie zum 
Bespiel der Bau von Trockenmauern vorgeschlagen, die 
mit den Beeinträchtigungen durch den Windpark gar 
nichts zu tun haben. Oder es sollen zum Beispiel gefähr-
liche Masten in der Umgebung saniert werden – eine 
Massnahme, zu der Behörden oder Firmen aus Sicht des 
SVS/BirdLife Schweiz sowieso gesetzlich verpflichtet sind. 

Weitere vorgeschlagene oder sogar bereits verfügte 
Ersatzmassnahmen sind schlicht nicht realisierbar, wie 
etwa der Ersatz für ein Birkhuhn-Vorkommen mit bis zu 
einem Dutzend Hähnen am Schwyberg FR. Wenn man 
schon einen «Ersatz» macht, muss dieser realisiert sein 
und funktionieren, bevor mit dem Bau begonnen wird. 

Viele dieser Vorschläge haben einzig den Zweck, die 
Behörden dazu zu bringen, ein nicht bewilligungsfähi-
ges Projekt doch noch zu bewilligen. Das darf jedoch auf  
keinen Fall geschehen. Ein anderes Mittel zum gleichen 
Zweck sind Vorschläge, um die Auswirkungen während 
des Betriebs der Anlagen etwas zu verringern. So sollen 
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Ein Zugvogel, der von Süd- nach Nordeuropa fliegt, trifft heute auf hunderte Windanlagen.
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bei neuen Windanlagen Radargeräte zum Einsatz kom-
men, welche die Anzahl durchfliegender Vögel registrie-
ren und die Windanlage temporär abschalten. Die Firma 
Swiss Bird Radar schreibt in ihrer Werbung für ihr Gerät 
BirdScan: «Vögel werden an jedem Tag des Jahres ge-
schützt, auch ausserhalb der üblichen Migrationszeiten.» 
Die Presse titelte nach solchen «Informationen»: «Da kom-
men die Vögel ins Schwärmen.» 

Um beurteilen zu können, wie unzutreffend solche 
Aussagen sind, muss man die Funktionsweise des Radars 
genau anschauen: Der Radar reagiert nicht sofort, wenn 
ein Vogelschwarm auf die Anlage zufliegt. Vielmehr 
misst er die durchschnittliche Anzahl Vögel pro Zeit und 
hält aufgrund von Grenzwerten, welche die Firma einge-
geben hat, bei einem bestimmten Wert mit erhöhtem 
durchschnittlichem Zug für eine gewisse Zeit den Rotor 
an. Ziehende Segelflieger wie Greifvögel oder Störche 
kann der Radar somit ebenso wenig schützen wie die lo-
kalen Brutvögel. Er bietet auch den Wanderfalken, die in 
der Nähe des geplanten Windparks Grenchenberg brüten, 
keinen Schutz. 

Die Firma Swiss Bird Radar, deren Aktien der Conside-
rate AG (die auch den Windpark am Grenchenberg ent-
wickelt), der Schweizerischen Vogelwarte und einer Ber-
ner Softwarefirma gehören, wirbt noch mit einem 
zweiten Slogan: «Kostspielige Erhebungen zur stand-
ortspezifischen Migration während der Projektentwick-
lung eines Windparks entfallen.» Das heisst nichts ande-
res, als dass die Vogelzugsituation vor dem Bau einer 
Anlage nicht abgeklärt würde, sondern dass man einfach 
bauen und einen Radar installieren würde. So wird ver-
sucht, ein Projekt ohne vorgängige Prüfung bewilli-
gungsfähig erscheinen zu lassen. 

Radar löst nur einen kleinen Teil des Problems
Fazit: Windanlagen können Probleme auf vielen Ebe-

nen verursachen – Beeinträchtigung der Landschaft, 
Störungen, Beeinträchtigung und Zerstörung der Brut- 
und Nahrungsgebiete und ihrer Verbindungen sowie Ge-
fährdung von Vögeln und Fledermäusen auf dem Zug. 
Radargeräte können nur gerade die Auswirkungen des 
letzten Punktes mildern – aber auch das nur für dichten 
Zug und nicht für die besonders empfindlichen segeln-
den Vögel. Von vier Hauptproblemen entschärfen sie also 
nur ein einziges und auch das nur zum Teil.   

Der SVS/BirdLife Schweiz befürwortet die Energie-
wende. Erneuerbare Energien müssen aber tatsächlich 
erneuerbar sein, auch was die Natur betrifft. Bei vielen 
der heute projektierten Windanlagen ist das nicht Fall. 
Statt die Erneuerbaren zu fördern, unterminieren solche 
Projekte ihr Image und machen langwierige Rechtsver-
fahren nötig. Gefragt sind heute nicht Windanlagen um 
jeden Preis, sondern ein intelligenter, naturverträglicher, 
ökologisch nachhaltiger Strommix aus erneuerbaren 
Energien. 

Werner Müller ist der Geschäftsführer des SVS/BirdLife Schweiz.

Werbung


